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Am Schillerhaus; Gaststätte SchillerschlößchenBauwerksname

Zwei Wohnhäuser in halboffener Bebauung; ehemals mit Gaststätte, historisierende Putzfassaden, 
baugeschichtlich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Ehemaliges Gartenrestaurant „Schillerschlößchen”
1863 ließ sich der Leipziger Gutsbesitzer Friedrich Gottlob Ullrich ein Sommerhaus hinter der Gohliser 
Mühle bauen: zweigeschossig, dreiachsig, mit einem flachen, übergiebelten Mittelrisalit. Es enthielt im 
Erdgeschoß Vorsaal, Salon und Wohnzimmer, im Souterrain waren Küche, Speisekammer und Waschhaus 
untergebracht. Bereits 1865 stellte er den Antrag auf Anbau eines Tanzsaales, der jedoch wie das 
dazugehörige Vorderhaus erst 1875 ausgeführt wurde. Die 1878 errichteten Kollonnaden des Tanz- und 
Gartenrestaurants „Schillerschlößchen” wurden später zu Kegelbahnen und 1944 zu Garagen umgebaut. 
1947 wurde die Dachzone des älteren Hausteils durch die hier ansässigen Firma Philipp Holzmann AG 
durch einen Aufbau verändert. Erhalten sind an den stark gefährdeten Gebäuden die originalen 
Gliederungselemente wie Gesimse und  Putzgliederungen; der ehemals prächtige Saal mit Emporen und 
gründerzeitlicher Ausstattung ist ruinös. 
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